
Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

globale Trends, nationale Politik, Naturkatastrophen 

und Unruhen in Krisenregionen beherrschen zu Jahres-

anfang 2014 die Nachrichten. Die Welt wächst zusammen, 

globale Megatrends gewinnen an Geschwindigkeit und 

Intensität. Smartphones und soziale Netzwerke sind 

ebenso wie die Konsequenzen von Big Data integraler 

Bestandteil unseres Lebens.

Megatrends wie Digitalisierung, disruptive Technologien,

demografischer Wandel, Ressourcenknappheit und 

ökologisch nachhaltiges Handeln haben erhebliche 

Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Bei wachsender 

Geschwindigkeit des Wandels und der Unsicherheit  

in allen Lebensbereichen gewinnt das zunehmende  

Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit und Privat-

sphäre für jeden einzelnen an Bedeutung. Gleichzeitig 

sind diese globalen Trends positive Triebfeder für Inno-

vationen und Produktentwicklungen. 
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Der Mittelstand ist aufgrund seiner zumeist hohen Flexi-

bilität in einer guten Ausgangslage, um diese Trends  

positiv für sich zu nutzen. Häufig reagiert der Unternehmer 

oder das Management intuitiv auf die Implikationen der 

abzusehenden Langfristentwicklungen. Diese Intuition 

ermöglicht es, die Chancen und Risiken der Megatrends 

zunehmend aktiv und systematisch in die eigene Unter-

nehmensentwicklung zu integrieren. 

Erfolgreich ist, wer vorbereitet ist und sich aktiv weiter-

entwickelt – survival of the fittest.

In diesem Kontext stehen die Beiträge der vorliegenden 

Ausgabe:

• Basel III – Auswirkungen auf Kreditinstitute und 

mittelständische Unternehmen; Interview mit Herrn 

Rainer Hald, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 

Göttingen

• Megatrends – Implikationen für den Mittelstand

• Nachfolgeplanung – persönlich und professionell

• Unternehmensstrategie – die Rolle von Aufsichtsrat 

und Beirat

Bei aller Macht und Nützlichkeit umfangreicher Daten 

und Fakten – setzen Sie auf Ihre Intuition und nutzen 

Sie diese menschliche Stärke im neuen Jahr 2014. 

Winterliche Grüße aus Haan,  

Hannover, Stuttgart und München

Ihr Holger Hahn  

Executive Partner
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Interview mit Herrn Rainer Hald

1. Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat am  

16. Dezember 2010 die Rahmenvorgaben für eine  

Verschärfung der global geltenden Regeln für Eigen- 

kapital und Liquidität veröffentlicht: Basel III. Die  

Regeln gelten als Kern der Reformierung der Finanz-

märkte zur Verbesserung der Stabilität und Absiche-

rung zukünftigen Wirtschaftswachstums und sollen 

ab 2014 eingeführt werden. Wie beurteilen Sie das 

veröffentlichte angepasste Basel-III-Regelwerk?

Das neue Banken-Regelwerk ist ein Resultat der Finanz- 

und Wirtschaftskrise, die ihren Ursprung bereits in 2008 

findet und noch heute zu spüren ist. Die Liquidität der 

Banken reichte damals nicht aus, um sich zu refinanzieren, 

wodurch staatliche Rettungspakete erfor-

derlich wurden. Solche Umstände gilt es 

zukünftig zu vermeiden. Mit seinen Anfor-

derungen an Liquidität und Eigenkapital 

versucht das Basel-III-Regelwerk, die  

Widerstandsfähigkeit der Banken zu erhöhen 

und so eine stabile Liquiditätsversorgung 

der Realwirtschaft sicherzustellen.  

Basel III ist ein Schritt in die richtige Rich-

tung. Leider wird aber in dem neuen Regel-

werk an zahlreichen Stellen auch deutlich, 

dass Basel III ursprünglich nur für große, 

international tätige Kreditinstitute als Hauptverursacher 

der Krise gedacht war. Diese fehlende Differenzierung 

trifft vor allem die kleinen und mittleren Institute wie 

Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Sehr kritisch 

sehe ich, dass die USA sich vehement gegen die Einfüh-

rung von Basel III wehren. Dies führt zu einem deutlichen 

Nachteil der europäischen Banken.

2. Was bedeutet die Einführung der Basel-III-Richtlinien 

für Kreditinstitute? Welche Vor- und Nachteile sehen 

Sie?

Basel III wird für alle Kreditinstitute einen spürbaren 

Mehraufwand darstellen. Zum einen müssen unabhän-

gig von der Größe des Instituts erhebliche personelle 

Ressourcen zur Umsetzung der beschlossenen Richtli-

nien verwendet werden. Zum anderen erhöhen die ge-

steigerten Eigenmittelanforderungen den Druck auf die 

zur Bildung von Kernkapital erforderlichen Betriebser-

gebnisse. Der Baseler Ausschuss hat richtigerweise 

eine schrittweise Einführung von Basel III und Beobach-

tungsphasen vorgesehen. So haben die Kreditinstitute 

Zeit, um sich auf die neuen Regelungen einzustellen. 

Der Vorteil wird hoffentlich darin liegen, die Banken  

robuster gegen Krisen zu machen und das angeschlagene 

Image in der Öffentlichkeit zu verbessern.    

3. Wie schätzen Sie die Reaktionen bei den Kredit- 

instituten ein? Werden Kreditinstitute ihr Geschäfts-

portfolio überdenken und an die neuen Gegebenheiten 

anpassen? Welcher Geschäftsbereich wird davon  

profitieren, welcher wird darunter leiden?

Ich bin mir sicher, dass Kreditinstitute ihr Geschäfts-

portfolio überdenken und den neuen Anforderungen 

anpassen werden. Für eine höhere Profi-

tabilität werden sich die Institute weniger 

auf das kapitalintensive Geschäft, wie 

beispielsweise Investmentbanking, und 

mehr auf die weniger kapitalintensiven 

Bereiche, wie die Betreuung vermögender 

Kunden oder auch andere Provisionsge-

schäfte, fokussieren.

Die Kreditinstitute werden mehr denn je 

ihre Ertrags- und Kostensituation analysieren. 

Es ist davon auszugehen, dass viele Kredit- 

institute versuchen werden, ihre Kosten zu senken und 

das vor allem über Personalabbau zu realisieren. Wenn 

man sich die Berichterstattung der letzten Monate zu 

diesem Thema anschaut, kann man schnell einen Trend 

in diese Richtung erkennen.

4. Wie werden die Unternehmen die Umstellung auf 

Basel III wahrnehmen? Wie werden sich die Ände-

rungen auf die Mittelstandsfinanzierung auswirken? 

Werden Unternehmen durch Basel III mit noch höheren 

Finanzierungskosten oder Sicherheitsanforderungen zu 

rechnen haben?

Viele Banken haben mittlerweile schon reagiert und die 

Kapitalquote mit Blick auf Basel III erhöht. Die Kunden-

konditionen haben sich bei einigen Wettbewerbern in 

verschiedenen  Bereichen bereits spürbar verändert.

Denn durch die erhöhten Kapitalanforderungen, die 

verschärften Liquiditätsvorgaben und die zusätzlichen >> 
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Basel III – Auswirkungen auf Kreditinstitute  
und mittelständische Unternehmen



Prozess- bzw. Personalkosten, die auf die Banken zu-

kommen werden, werden sich die „Herstellungskosten“  

für Kredite erhöhen. Da ist es naheliegend, dass diese 

Kosten an den Mittelstand weitergegeben werden. Aller-

dings ist das noch nicht final abzusehen. Die Positionie-

rung der Banken und das Wettbewerbsumfeld werden 

hier entscheidend sein.

5. Wie schätzen Sie die schon zu Basel II diskutierte 

drohende „Kreditklemme“ für mittelständische Un-

ternehmen aus der Anpassung des Regelwerks ein? 

Werden Unternehmen mit einem niedrigeren Rating 

Schwierigkeiten bei der Kreditvergabe bekommen?

Aus meiner Sicht wird Basel III keine Kreditklemme nach 

sich ziehen. Die Befürchtung bestand aber durchaus 

bei der Verfolgung der langen Verhandlungen zum 

Regelwerk. Im Rahmen der Verhandlungen sind jedoch 

Ausnahmen für mittelständische Unternehmen mit 

einem Jahresumsatz bis 50 Millionen Euro definiert 

worden. So gelten Kredite bis 1,5 Millionen Euro künftig 

als Mittelstandskredite und werden bei der Ermittlung 

der Eigenkapitalunterlegung der Kreditinstitute weiter-

hin nur mit 75 Prozent gewichtet. Bisher galten Kredite 

im Rahmen des Regelwerks nur bis 1 Million Euro als 

Mittelstandskredite.

Generell haben Unternehmen es selbst in der Hand, 

ob sie Potenzial für Kredite haben oder nicht. Natür-

lich werden die Kreditinstitute ihren Fokus auf ihre 

Ertragskraft erhöhen; zusätzliches Eigenkapital, wie 

es Basel III fordert, können sie nur durch versteuerte 

Gewinne bilden. Daher ist es wahrscheinlich, dass ihre 

Risikoaffinität abnimmt und sie die Unternehmen und 

deren Risiko ganz genau und noch intensiver als bisher 

analysieren werden. Wenn sich die Unternehmen aber 

für die Banken und Sparkassen attraktiv halten und aus-

sagekräftige Geschäftsunterlagen bereitstellen können, 

wird es zu keiner Kreditklemme kommen. 

Im Allgemeinen wird allerdings eine Verschiebung 

von langfristiger hin zu kurzfristiger Finanzierung als 

Folge der sinkenden Risikoaffinität der Kreditinstitute 

erwartet.

Wir als Sparkasse Göttingen werden weiterhin in der 

Lage sein, unsere gewerblichen Kunden mit Krediten zu 

versorgen.  

STRATEGIE | FINANZIERUNG

6. Der Wettbewerb um die Kredite der Banken und Spar-

kassen wird voraussichtlich zunehmen. Mit welchen 

Maßnahmen können Unternehmen ihr Rating verbessern, 

um keine negativen Auswirkungen aus einer möglichen 

restriktiven Kreditvergabe der Kreditinstitute erfahren 

zu müssen?

Aussagekräftige Geschäftsunterlagen, mit denen sich 

die Institute ein genaues Bild machen und das Risiko 

abschätzen können, sind das A und O. 

Wie arbeitet das Unternehmen, welche Strategie ver-

folgt es? Wie ist es im Markt und in seinen Prozessen 

aufgestellt? Welche Zukunftspläne gibt es? Wie sehen 

die Finanzen aus und wie werden sie sich voraussicht-

lich entwickeln? All diese Fragen gilt es zu beantworten.

Weiterhin werden eine engere Betreuung sowie eine  

intensivere Kommunikation zwischen Bank und Unter-

nehmer zukünftig mehr an Bedeutung gewinnen.

7. Haben Sie einen letzten Tipp, den Sie mittelständischen 

Unternehmen gern mit auf den Weg geben möchten?

Ja, gerne.

Nutzen Sie die neuen Regelungen und Richtlinien 

als Chance: Machen Sie Ihre Unternehmen fit für den 

Wettbewerb mit einer Stärken- und Schwächenanalyse. 

Gehen Sie die Herausforderungen konsequent mit pro-

fessioneller Begleitung an. Eine enge und offene Zusam-

menarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer oder Steuer- 

berater, mit weiteren Dienstleistern wie Beratungs- 

gesellschaften und vor allem mit der Hausbank kann 

hier nur hilfreich sein.

Herr Hald, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zeit 

und die interessanten Ausführungen zum Thema Basel III.

Das Gespräch mit Herrn Hald führten Holger Hahn und 

Lars Krümmel.

Holger Hahn 
Executive Partner 
hahn,consultants gmbh
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Lars Krümmel 
Associate Partner 
hahn,consultants gmbh
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Megatrends – Implikationen für den Mittelstand

Der heutige Wandel ist gekennzeichnet durch eine 

immer höhere Geschwindigkeit und Intensität. Tech- 

nologien, die wir heute wie selbstverständlich verwen-

den – wie z. B. Smartphones oder soziale Netzwerke – 

gab es vor 10 Jahren noch nicht. Dabei ist nicht jeder 

Wandel gleich relevant für Unternehmen, sondern es 

ist entscheidend, dass sich insbesondere mittelstän-

dische Unternehmen auf die für sie relevanten und 

spezifischen Implikationen vorbereiten. Hier gilt es, 

neue Chancen und Risiken rechtzeitig zu erkennen und 

zu nutzen.

Der deutsche Mittelstand ist aufgrund seiner zumeist 

hohen Flexibilität in einer guten Ausgangslage. Häufig 

reagiert der Unternehmer oder das Management intuitiv 

auf die Implikationen der Trends und Megatrends. 

Aus unserer Praxiserfahrung ist jedoch insbesondere 

aufgrund der zunehmenden Geschwindigkeit, Intensität 

und zum Teil auch Komplexität der Veränderung eine 

verstärkt systematische und regelmäßige Einbeziehung 

der Trends und Megatrends in die Unternehmensent-

wicklung notwendig.

Die aktuellen Megatrends wie z. B.

• Digitalisierung/Digital Lifestyle

• Disruptive Technologien

• Klimawandel

• Ressourcenknappheit

• Demografischer Wandel

• Wissensgesellschaft

• Globalisierung

werden viele Bereiche der mittelständischen Unterneh-

men immer stärker beeinflussen oder ganze Geschäfts-

modelle vollständig verändern.

Unterschiedliche Implikationen für den Mittelstand 

Es gilt also, dass jedes Unternehmen seine spezifischen 

Implikationen aus den aktuellen Trends und Megatrends  

ableitet und in den Unternehmensentwicklungsprozess 

rechtzeitig einbezieht. Folgende Abbildung zeigt 

beispielhaft Trendausprägungen und deren potenzielle 

Implikationen für den Mittelstand:
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Markt
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Finanzen

• Digital Lifestyle 

• Personalisierung 

• Mobilität

• Neues Lernen 

• Wandel der Arbeitswelt 
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• Disruptive Technologien 

• Energiewende/Klimawandel 

• Ressourcenknappheit

• Erhöhte Vernetzung 

• Globalisierung (Kapital) 

• Big Data (Finanzierersicht)

▸ Neue Märkte und Innovationsfelder 

▸ Veränderte Vertriebswege und  

   Produktkommunikation/-entwicklung

▸ Mobile Arbeitsplätze 

▸ Employer Branding

▸ Potenzialnutzung älterer Mitarbeiter

▸ Reaktion auf Substitutionstechnologien 

▸ Effizientere und energiesparendere  
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▸ Flexible Finanzierungsbausteine 
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Einordnung von Trendausprägungen (Beispiele) Implikationen für den Mittelstand (Beispiele)

Abb.: Ableitung von Implikationen für den Mittelstand aus den aktuellen Megatrends



Lösungsansätze – Zukunft implementieren

Das kontinuierliche Erkennen und Einbeziehen der  

Megatrends in die aktive Unternehmensentwicklung  

ist insbesondere vor dem Hintergrund der erhöhten 

Intensität und Geschwindigkeit des Wandels von grund- 

legender  Bedeutung. Der fundamentale Wandel im 

soziokulturellen, technologischen, ökonomischen 

und politischen Umfeld muss im Kontext der eigenen 

Unternehmensentwicklung in einem regelmäßigen 

Prozess erkannt und verstanden werden. Aus diesem 

Verständnis heraus lassen sich die Konsequenzen für 

die Unternehmensentwicklung ableiten:

STRATEGIE

informer Januar 2014                                 

Der Unternehmer muss aktiv das Unternehmen an den 

relevanten Zukunftstrends und den Anforderungen im 

Markt ausrichten, um eine nachhaltige Unternehmens- 

entwicklung zu gestalten sowie geeignete Strukturen zur 

operativen Umsetzung zu entwickeln und mit konzepti-

onellen Maßnahmen systematisch in der Gesamtorgani-

sation zu implementieren.

hahn,consultants unterstützt auf Basis einer lang-

jährigen Unternehmensentwicklungserfahrung den 

Mittelstand bei der Implikationsableitung und Maßnah-

menimplementierung in der Funktion als Prozesstreiber 

oder im Rahmen eines kurzen „Strategie-Quick-Checks“.

Frank Birkenstock 
Associate Partner 
hahn,consultants gmbh
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Trends

Ökonomische 
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Abb.: Notwendigkeit der Einbeziehung von Megatrends 

in einen aktiven Unternehmensentwicklungsprozess

Holger Hahn 
Executive Partner 
hahn,consultants gmbh
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nicht selbstverständlich, dass ein Nachfolger die vielen 

richtigen „Bauchentscheidungen“ des Unternehmers 

in gleicher Art und Weise treffen kann; dem Nachfolger 

ist daher ein adäquates Instrumentarium zur Verfügung 

zu stellen. Wesentlich ist aber auch die Schaffung der 

notwendigen Informationsbasis und Transparenz, um 

überhaupt verschiedene Nachfolgelösungen umsetzen 

zu können, z. B. hinsichtlich Finanzierung, Verkauf etc., 

sowohl bei internen als auch bei externen Nachfolge-

lösungen.

2. Vermögen

Für den Unternehmer als Eigentümer steht insbesondere 

bei familieninternen Regelungen die Sicherung bzw. 

Übertragung des Unternehmenswertes im Vordergrund. 

Mit familienexternen Lösungen auf der Unternehmens- 

ebene geht häufig die Abgabe des Eigentums am Unter-

nehmen einher. Grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten 

sind ein Management-Buy-Out (Management erwirbt das 

Unternehmen), der Verkauf im Rahmen eines Manage-

ment-Buy-In (Verkauf an ein externes Management- 

Team) oder der Verkauf an einen Dritten. Ein solcher 

Prozess will sorgfältig vorbereitet sein, um die erfolg-

reiche Umsetzung zu gewährleisten und eine optimale 

Realisierung des Unternehmenswertes zu erreichen.  

Im Falle von MBO/MBI kommen häufig komplexe Fragen 

der Kaufpreisgestaltung (z. B. Earn-out/Besserungs-

schein/Verkäuferdarlehen) hinzu. Wichtige Erfolgs- 

faktoren sind hier die Schaffung der erforderlichen 

Transparenz, die Beseitigung vermeintlicher Hürden 

sowie insbesondere aber auch die frühzeitige Ab- 

stimmung realistischer Kaufpreiserwartungen.

3. Recht & Steuern

Zahlreiche steuerliche und rechtliche Aspekte sind von 

Bedeutung, mit zum Teil deutlichen Unterschieden in 

der Ausgestaltung in Abhängigkeit von der gewählten 

Nachfolgeregelung. Soweit beispielsweise die Anteile 

behalten werden sollen, sind zunächst die gesell-

schaftsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen für  

die Situation, dass der Unternehmer „nur“ noch Gesell-

schafter ist. Es kommen hier insbesondere Rechtsform- 

überlegungen sowie Corporate-Governance-Regelungen 

in Betracht. >>

Nachfolgeplanung – persönlich und professionell

Die Zahlen sprechen für sich. Rund 70.000 Unternehmen 

stehen bundesweit jedes Jahr vor einem Generations-

wechsel. Erfahrungsberichte zeigen auf, dass es eine 

Reihe von Faktoren für eine erfolgreiche Nachfolge gibt. 

Das Thema ist komplex, die Voraussetzungen für eine 

Nachfolge müssen häufig erst noch geschaffen werden. 

Notwendige Entscheidungen wollen wohlüberlegt und 

mit der Familie, Mitarbeitern und weiteren Beteiligten 

abgestimmt sein; vor allem muss sich der Unternehmer 

mit der gewählten Regelung „wohlfühlen“. 

Die Frage der Nachfolge ist kein „Tagesgeschäft“ und 

häufig unangenehm (bedeutet sie ja in der Regel auch 

die Einleitung einer neuen Lebensphase) und wird 

daher gerne verdrängt oder wenn nur halbherzig und 

verspätet angegangen.

Vier wesentliche – miteinander verbundene – Dimensionen 

können dabei mit Blick auf eine Nachfolgeregelung 

unterschieden werden: 

1. Unternehmensebene

Im Vordergrund steht hier die Frage nach der erfolg-

reichen Zukunft des Unternehmens, der Übergabe der 

Unternehmensführung sowie auch der nachhaltigen 

Sicherheit der Arbeitsplätze der Mitarbeiter. 

Mit Blick auf die Unternehmensführung gilt es, die 

richtige Person als Nachfolger zu finden. Die bewusste 

Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Anforde-

rungsprofil an einen Nachfolger ist von großer Bedeu-

tung. Häufig kommt es im Rahmen einer Übergabe 

zu einem parallelen Arbeiten im Unternehmen. Für 

den Unternehmer stellt sich die Herausforderung des 

„Loslassens“ bzw. der Übergabe von Verantwortung an 

den Nachfolger. Häufig erhöht sich die Komplexität bei 

einem familieninternen Nachfolger.

Mit Blick auf die erfolgreiche Zukunft des Unterneh-

mens ist regelmäßig die kritische Hinterfragung der 

Unternehmensstrategie bzw. des Geschäftsmodells 

erforderlich; vor allem bezüglich der Anforderungen 

an das Informationssystem sowie das Controlling des 

Unternehmens zur Schaffung der notwendigen Transpa-

renz für eine Unternehmensnachfolge. Zunächst ist es 



In Abhängigkeit von der privaten Situation des Unter-

nehmers kommt die steuerschonende sukzessive Über-

tragung der Anteile auf ein oder mehrere Familienange-

hörige in Betracht. Zusätzliche Regelungen sind dann 

bezüglich zukünftiger Gesellschafterentscheidungen zu 

treffen. Zahlreich sind die Beispiele, bei denen Erben 

aufgrund von Meinungsverschiedenheiten letztlich dem 

Unternehmen geschadet haben. Eine Lösungsmöglich-

keit ist hier z. B. die Installation eines Beirats. Weitere 

Optionen sind beispielsweise die Errichtung einer 

Stiftung oder die Beauftragung eines Treuhänders.

4. Personen/Emotionen

Während es für die ersten drei Dimensionen eine Viel-

zahl qualifizierter Ratschläge und Veröffentlichungen 

gibt, ist insbesondere die vierte Dimension – da häufig 

schwierig „greifbar“ – von besonderer Relevanz für die 

Frage des Erfolgs einer Nachfolge. 

Zum einen ist die Nachfolge für den Unternehmer ein 

höchstpersönlicher Vorgang – geht es schließlich 

um die Beendigung seiner aktiven beruflichen bzw. 

unternehmerischen Laufbahn sowie die Übergabe der 

Verantwortung für das Unternehmen in andere Hände. 

Nachfolge ist insofern keine Entscheidung, sondern ein 

Prozess – mit durchaus wechselnden Zielsetzungen und 

Stimmungslagen – an dessen Ende eine Entscheidung 

steht, mit der sich der Unternehmer wohlfühlen sollte.

Des Weiteren sind die in den Nachfolgeprozess einbe- 

zogenen Personen, also Familie, Mitarbeiter, ggf. Erwerber 

etc., bzw. die Kommunikation zwischen diesen von 

größter Bedeutung. Während bei den zuvor genannten 

„Sachthemen“ die Einschaltung spezialisierter Berater 

die Regel ist, wird die Einschaltung eines qualifizierten 

„Moderators“ bzw. entsprechender Experten häufig 

vernachlässigt. Gerade mit Blick auf die Auswahl eines 

geeigneten Nachfolgers auf Unternehmensebene 

können heute spezialisierte Personalberater mit ent-

sprechender „Tool Box“ die Qualität des Entscheidungs-

prozesses deutlich steigern und somit das Risiko von 

Fehlentscheidungen vermeiden helfen. >>

Personen/ 

Emotionen

Vermögen/Wert

Unternehmen

Recht/Steuern

Abb.: Die vier Dimensionen der Nachfolge
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Soweit eine Veräußerung des Unternehmens in Betracht 

kommt, ist dieses in rechtlicher Hinsicht, aber auch 

insbesondere in steuerlicher Hinsicht (mindestens z. B. 

Nutzung der steuerlichen Vorteile ab dem 55. Lebens-

jahr) zu strukturieren und zu optimieren. Weitergehende 

Überlegungen sind bezüglich der Verwendung des 

realisierten Unternehmenswertes (vor allem in Zeiten 

niedriger Zinsen) anzustellen.

Letztlich sind erbrechtliche und erbschaftssteuerliche 

Erwägungen in sämtliche Überlegungen einzubeziehen.

Beginn spätestens 3 bis 5 Jahre vor Nachfolge; regelmäßige Statusbestimmung

Abb.: Nachfolgefahrplan
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Häufig ist die präferierte Lösung die Nachfolge in der 

Familie. Aber genau diese Lösung kann das Problem 

werden. Entscheidungen werden stark familiär und sub-

jektiv getroffen und gerade die emotionale Komponente 

gewinnt besondere Bedeutung. Dies betrifft insbeson-

dere die Frage des „Geeignetseins“ des familieninter-

nen Nachfolgers auf Unternehmensebene.

Empfohlene Vorgehensweise

Spätestens 3 bis 5 Jahre im Vorfeld sollte ein struk-

turierter Nachfolgefahrplan erstellt und konsequent 

umgesetzt werden (ggf. sogar mehr als 10 Jahre vorher 

mit Blick auf die einschlägigen erbschaftssteuerlichen 

Vorschriften). Neben den Zielsetzungen sind präferierte 

Nachfolgelösungen unter Beachtung obiger vier Di- 

mensionen zu erarbeiten. Auf dieser Basis kann ein 

(meist mehrjähriger) Fahrplan mit den notwendigen 

Vorbereitungsmaßnahmen erstellt werden, um dann 

konsequent auf die beabsichtigte Nachfolgeregelung 

hinzuarbeiten.  

Ein solcher Fahrplan kann pragmatisch in kurzer Zeit 

erstellt werden und ist wesentlicher Erfolgsfaktor für  

die spätere Unternehmensnachfolge.
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Eine laufende Kontrolle der Umsetzung und eine An- 

passung des Fahrplans sind in kurzen Zeitabständen 

durchzuführen.

Empfehlenswert ist auch immer ein Plan B im Sinne von 

Alternativlösungen, sofern die präferierte Lösung nicht 

umgesetzt werden kann.

Letztlich ist die frühzeitige und regelmäßige Beschäfti- 

gung mit dem Thema die Voraussetzung dafür, die rich-

tige Lösung zu finden, mit der sich alle Beteiligten – 

und vor allem der Unternehmer – nicht nur sachlich, 

sondern auch im „Bauch“ wohlfühlen.



Unternehmensstrategie – die Rolle von Aufsichtsrat und Beirat

Eine konstruktive Begleitung der Unternehmensstrategie 

durch den Aufsichtsrat in Aktiengesellschaften oder 

durch den Beirat in mittleren und großen Unternehmen  

hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewon-

nen. Aktive Aktionäre, Vertreter von Finanzinvestoren 

und Gesellschafter nehmen die Aufsichtsräte und 

Beiräte zunehmend auch beim Strategiethema in die 

Verantwortung. 

Zunächst sollen die rechtlichen Hintergründe der  

beiden Gremien beleuchtet werden.

Die Rolle des Aufsichtsrats ist im Aktiengesetz (AktG) 

als Kontrollgremium mit klaren Rechten und Pflichten 

normiert. Die rechtlichen Grundlagen seiner Tätigkeit 

sind die §§ 95 bis 116 des AktG. Nach § 111 AktG ist 

es die grundsätzliche Aufgabe des Aufsichtsrats, den 

Vorstand in seiner operativen Tätigkeit zu überwachen. 

In der Regelung des § 111 Abs. 4 Satz 2 AktG erhält der 

Aufsichtsrat hierzu die Möglichkeit, über zustimmungs-

pflichtige Geschäfte Einfluss auf die Geschäftsführung 

auszuüben. Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft 

gegenüber dem Vorstand (§ 112 AktG), er ernennt Vor-

stände und kann diese auch abberufen. Auch die Wahr-

nehmung von Prüfungs- und Berichtspflichten gemäß  

§ 111 Abs. 2 Satz 3 AktG hat sich in den letzten Jahren zu 

einer zunehmend wichtigen Aufgabe entwickelt. 

Zur spezifischen Frage der Begleitung der Unternehmens- 

strategie durch den Aufsichtsrat ist die rechtliche Situ-

ation in Deutschland mit sei nem dualistischen System 

der Unternehmensführung bei Aktiengesellschaften 

durch das AktG zusätzlich definiert. Der Vorstand ist 

mit der Leitung der Gesellschaft in eigener Verantwor-

tung betraut (§ 76 Abs. 1 AktG). Dies betrifft sowohl 

die Entwicklung als auch die Umsetzung der Unterneh-

mensstrategie. Dem Aufsichtsrat wird die Aufgabe der 

Überwachung der Geschäftsführung und damit auch der 

strategischen Überlegungen sowie de ren Umsetzung 

zugewiesen (§ 111 Abs. 1 AktG). Von Bedeutung ist in 

diesem Kontext noch § 90 Abs. 1 und 2 AktG, der die 

Entgegennahme der Berichterstattung des Vorstands 

über die beabsichtigte Geschäftspolitik und grundsätz-

liche Fragen der Unternehmensplanung regelt. Ergänzt 

werden diese Normen durch die Regelungen des DCGK 

(Deutscher Corporate Governance Kodex), in des sen 

Textziffer 3.2 die Abstimmung der strategischen Aus-

richtung des Unternehmens zwischen Vorstand  

und Aufsichtsrat sowie die regelmäßige Erörterung  

der Strategieumsetzung niedergelegt sind. Der Kodex 

besitzt über die Entsprechenserklärung gemäß § 161 

AktG (eingefügt durch das Transparenz- und Publizitäts-

gesetz, in Kraft getreten am 26. Juli 2002) eine gesetzliche 

Grundlage. 

Richtet man den Blickwinkel auf den Mittelstand 

Deutschlands, der nicht in Aktiengesellschaften orga-

nisiert ist, fällt die Regelung des § 52 GmbH-Gesetzes 

(GmbHG) ins Auge: Eine GmbH kann nach § 52 GmbHG 

freiwillig einen Aufsichtsrat bestellen, indem sie eine 

entsprechende Regelung in den Gesellschaftsvertrag 

aufnimmt. Hat die GmbH mehr als 500 Arbeitnehmer, 

muss sie nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 DrittelbG (Drittelbe-

teiligungsgesetz: Gesetz über die Drittelbeteiligung 

der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat) einen Aufsichtsrat 

bilden. Auch aus § 1 Abs. 1 i.V.m. § 6 MitbestG (Mitbe-

stimmungsgesetz: Gesetz über die Mitbestimmung der 

Arbeitnehmer) ergibt sich eine entsprechende Verpflich-

tung zur Bildung eines Aufsichtsrats, sofern die GmbH 

mehr als 2.000 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Rege-

lungen des AktG gelten in diesen Fällen für die GmbHs 

entsprechend. Zusätzlich ermöglicht das GmbHG die 

Einrichtung eines fakultativen Aufsichtsrats. Der fakulta-

tive Aufsichtsrat wird somit in seiner Interpretation dem 

freiwillig eingerichteten Beirat gleichgesetzt.

Gesellschaften, die keine gesetzlich obligatorische 

Aufsichtsratspflicht trifft, können somit freiwillig ein 

Kontrollgremium einrichten. Die Namensgebung obliegt 

den Gesellschaftern. Die gebräuchlichste Bezeichnung 

ist Beirat, aber auch Gesellschafterausschuss, Verwal-

tungsrat und Aufsichtsrat werden als Bezeichnungen 

verwendet. Die Rolle und die Funktion der Beiräte  

können in unterschiedlichen Formen in den Gesell- 

schaften geregelt sein: Zum einen ist der schuldrechtliche 

Vertrag mit den Beiratsmitgliedern die Rechtsgrundlage 

und als sogenannter Geschäftsbesorgungsvertrag ge-

bräuchlich, zum anderen kann dies beim organschaft-

lich angebundenen Beirat die Satzung der Gesellschaft 

sein. In jedem Falle sollte sich ein Beirat in Analogie 

zum Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung geben.

Diesem Gremium kommen in der Praxis sehr unter-

schiedliche Aufgaben zu, die von der ausschließlichen >> 
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Beratung bis zum Weisungsrecht an die Geschäftsfüh-

rung reichen. Besonders in Familienunternehmen hat 

ein Beirat große Bedeutung, z. B. um Krisenzeiten zu 

meistern, grundlegende strategische Entscheidungen 

mitzutragen oder die Unternehmensnachfolge zu beglei-

ten. Der Beirat in Familienunternehmen sollte weniger 

als lästige Pflicht, sondern vielmehr als strategisches 

Instrument zur Erhaltung des Unternehmensvermögens 

und zur Sicherung des langfristigen Unternehmenser-

folgs gesehen werden. Beiräte galten in mittelständi-

schen Unternehmen lange als dekoratives Beiwerk.  

Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Beiräte  

sind heutzutage bereits als Instrument der Corporate 

Governance im deutschen Mittelstand verankert. 

Im Folgenden soll die Rolle des Aufsichtsrats bzw. der 

Beiräte in den Unternehmen in Bezug auf die Strategie-

begleitung betrachtet werden.

Die fortschreitende Globalisierung, gestie gene  

Haftungsansprüche, die Finanzkrise und Insolvenzen 

bei Unternehmen haben nicht nur im Finanzsektor  

einen Wandel des klassischen Rollenverständnisses  

der Aufsichtsräte und Beiräte eingeleitet. Inhaltlich 

bedeutet dies eine Abkehr des Aufsichtsrats und Beirats 

weg vom rein retrospektiven Kontrolleur hin zu einem 

vorausschauenden aktiven Partner des Vorstands und 

der Geschäftsführung. 

Zunächst sei festgestellt, dass Aufsichtsräte und Beiräte, 

wie ihre Namen auch schon sagen, keine operativen 

Aufgaben hinsichtlich der zu entwickelnden und umzu-
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setzenden Unternehmensstrategie haben. Es geht also 

um „Aufsicht“ und „Beratung“. Wie soll man sich das in 

der Praxis vorstellen?

Vorstand und Geschäftsführung legen den Kontroll- 

organen die gewählte Strategie vor. Häufig zeigt sich 

hier bereits eine divergierende Vorstellungswelt: 

Vorstände und Geschäftsführer, die sich mit großem 

zeitlichen Aufwand in Stra tegieklausuren dem Thema 

gewidmet haben, sehen sich vor endlosen Diskussionen 

in Aufsichts- und Beiräten mit tendenziell geringerem 

Verständnis und Interesse für grundlegende Strate gie-

aspekte. Die Aufsichtsräte und Beiräte wiederum fühlen 

sich schlecht informiert und häufig nur zu einer formalen 

Zustimmung zu der jeweils präsentierten Strategie 

gedrängt.

Das muss nicht sein, wenn die Rollenverteilung frühzeitig 

definiert wird.

Vorstand und Geschäftsführung haben eine Bring-

schuld, sie müssen frühzeitig vor der Strategiepräsenta-

tion die Kontrollorgane informieren, damit die Auf-

sichts- und Beiräte die Unterlagen auswerten, sich auf 

die Sitzung vorbereiten und auch externe Informationen 

recherchieren können.

Inhaltlich sollten die Kontrollorgane auf folgenden 

Anforderungen an die Strategiepräsentation bestehen:

• Ableitung der wichtigsten qualitativen und quan-

titativen Unternehmensziele basierend auf einer 

strategischen Vision 

• Ableitung der finanziellen Ziele und der Wachstums- 

planung 

• Analyse der Geschäftsplanung nach Produkten und/ 

oder Regionen auf der Ebene der Geschäftseinheiten 

oder Tochterun ternehmen und des Gesamtunternehmens

• Erläuterung der Rahmenbedingungen und Prämissen 

des Strategieansatzes in alternativen Szenarien in 

einem Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren 

• Darstellung der unternehmensspezifischen Erfolgs-

faktoren und Ableitung dieser Erfolgsfaktoren aus 

einer Stärken-Schwächen-Analyse für das Gesamt- 

unternehmen

• Positionierung des Unternehmens gegenüber der  

Konkurrenz und der von dieser eingeschlagenen  

Strategie >>
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1. 
Plausibilitäts-

prüfung der  
Strategieformulierung  
(Inhalt & Methodik)

2.  
Strategische 

Prämissenkontrolle  
(Abgleich Ist-Situation mit 

Plan-Situation)

4.  
Strategische  

Überwachung 
(Veränderung der Unter- 

nehmens- & Umwelt- 
perspektive)

3.  
Implementierung 

der Strategie  
(sachliche & inhaltliche 

Durchführungs- 
kontrolle)

Begleitung der Unternehmensstrategie 
durch Aufsichtsrat und Beirat



In Analogie zur beschriebenen Bringschuld von 

Vorstand und Geschäftsführung sollten die Aufsichts- 

und Beiräte neben ihrem allgemeinen Fachwissen und 

der Praxiserfahrung über die folgenden spezifischen 

strategiebezogenen Wissensbausteine und Methoden 

verfügen:

• Kenntnis der Grundbausteine strategischer Modelle 

und Methoden wie der Stärken-Schwächen-Analyse 

und des Ansatzes der Balanced Scorecard

• Verständnis der Strategie nicht als einmaliges  

historisches Ereignis, sondern als laufender Prozess 

der Steuerung der Unternehmensentwicklung 

• Nachverfolgung der Strategie-Milestones in späteren 

Sitzun gen und laufende Beobachtung der Erfüllung 

oder Abwei chung von den Indikatoren 

Als Fazit wäre festzuhalten, dass die Aufsichts- und 

Beiräte in jedem Falle das Unternehmen gedanklich so 

durchleuchten, dass sie beurteilen können, ob es über 

die Strukturen, die Or ganisation und die Ressourcen 

verfügt, die zur Umsetzung der Strategie geeignet sind. 

STRATEGIE
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Einfach ausgedrückt, heißt das, zu über prüfen, ob  

die Ziele und die Strategie auch tatsächlich vor dem 

finanziellen und personellen Hintergrund des Unter- 

nehmens umsetzbar sind. Es ist hinlänglich bekannt, 

dass Strategien häufig nicht an ihrer analytischen  

oder intellektuellen Richtigkeit scheitern, sondern  

an der tatsächlichen Umsetzung.

Wie sagte hierzu schon Winston Churchill: „However 

beautiful your strategy, you should occasionally look  

at the results.“  

Quelle: „Der Aufsichtsrat“ 11/2012, S. 160-162/www.aufsichtsrat.de
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